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Verweisung Nr.: 
CABF-R-039 

Forum der Konformitätsbewertungsstellen PED/SPVD 

CABF PED/SPVD 

Zusammenhang 
mit der DGRL: 
Anhang III,  
Modul H (3.1) 

CABF-Empfehlung 

Frage: Was ist mit der Formulierung "die technischen Unterlagen für ein Modell jeder Bauart von 
herzustellenden Druckgeräten" gemeint? 

Antwort: Bei allen Anwendungen der Richtlinie 2014/68/EU muss der Hersteller technische 
Unterlagen für ein Modell jeder Bauart von herzustellenden Druckgeräten zur Verfügung 
stellen. Die Unterlagen müssen eine Beschreibung oder einen Entwurf eines Geräts oder 
einer Baugruppe enthalten, durch die/den die wiederholten Leistungen identifiziert werden, 
die für alle Varianten und entsprechenden Eigenschaften gelten, die den Bereich der 
vorgeschlagenen Geräte bilden. 

Begründung: Der Grund für dieses Element von Modul H ist die Bewertung des Ergebnisses der 
Auslegungsprozesse der Hersteller und die Sicherstellung, dass sie die wesentlichen 
Sicherheitsanforderungen der Richtlinie behandeln, die für die Produkte gilt. Wenn der 
Hersteller harmonisierte Produktnormen anwendet, ist wahrscheinlich ein Beispiel für jede 
Norm ausreichend. Wenn der Hersteller über eine Reihe von Produktkategorien verfügt, 
sollte das ausgewählte Modell Variablen berücksichtigen, wie die angewendete Norm(en), 
Geometrie, Anwendung und Komplexität. Das kann viele technische Dossiers zur Folge 
haben, die erforderlich sind, um den vollständigen geforderten Zulassungsbereich zu 
behandeln. 
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